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Schulfotos kommen Fotografen teuer zu stehen

ANDREAS WIDMAYER

SALZBURG. Für nicht wenige El-
tern – auch außerhalb Salzburgs
– ist es seit Jahren eine ärgerliche
Sache: Nicht selten werden,
meist zu Schulbeginn, von Pro-
fessionisten Klassenfotos und
Porträtbilder von Schülern ge-
macht, ohne dass deren Eltern
davon wissen oder das überhaupt
wollen. Also ohne jeden Auftrag
und ohne jede Zustimmung der
unter 14-Jährigen und damit
nicht geschäftsfähigen Kinder.

Einige Zeit später bekommen
die Eltern dann plötzlich die Fo-
tos samt einer Rechnung ins
Haus. Und spätestens, wenn
dann ein vom Fotografen beauf-
tragtes Inkassobüro ein Auffor-
derungsschreiben schickt, bin-
nen kurzer Frist doch endlich zu
bezahlen, kommen die Eltern
dem – oft missmutig – nach.

Die Eltern eines 13-jährigen
Salzburger Gymnasiasten, denen
eine Rechnung für nicht bestellte
Fotos über gut 40 Euro ins Haus
geflattert war, setzten sich je-

doch rechtlich zur Wehr – und
das mit Erfolg: Der Salzburger Fo-
to-Unternehmer, der ohne ihre
Einwilligung die Bilder von ihrem
Sohn angefertigt hatte, wurde
von den Eltern geklagt. Die Kläger
– vertreten von der Salzburger
Rechtsanwaltskanzlei Weinber-
ger/Gangl – wollten vom Gericht
festgestellt wissen, dass keine
Forderung des Beklagten gegen-

Foto-Meister wollte für nicht bestellte Bilder 40 Euro. Warum er nun selbst ein Vielfaches zahlen muss.
.

über den Eltern als die gesetzli-
chen Vertreter des Schülers be-
stehe. Bemerkenswert übrigens:
Der beklagte Salzburger Fotograf
ist bereits vor Jahren wegen
gleich gelagerter unseriöser Prak-
tiken aufgefallen. Sein Vorgehen
war alles andere als ein Einzelfall.

Der Foto-Unternehmer be-
stritt jedoch das Klagevorbringen
und betonte, er habe nicht
rechtswidrig gehandelt. Er sei
nicht verpflichtet, eine Erklärung
abzugeben, dass keine Forderung
an die Eltern bestünde.

Am 19. Oktober kam es
schließlich am Bezirksgericht
Salzburg vor Zivilrichterin Gabri-
ele Waltl-Himmer zum Prozess.
Nach Erörterung der Rechtslage
erklärte sich der Foto-Unterneh-
mer dann im Rahmen eines in-
zwischen rechtswirksamen Ver-
gleiches bereit, die Anwaltskos-
ten der Gegenseite in Höhe von

360 Euro sowie auch die Ge-
richtsgebühren zu bezahlen. An-
ders gesagt: Anstatt 40 Euro zu
kassieren, muss der Beklagte
letztlich ein Vielfaches dieser
Summe selbst berappen. Inzwi-
schen hat er auch schon bezahlt.

Der Vergleich hat für andere
Eltern Präzedenzcharakter:
Wenn diese unbestellte Schulfo-
tos und Rechnungen erhalten,
können sie dem Foto-Unterneh-
men eine Erklärung abverlangen,
dass keine Forderung bestehe.
Kommt diese Erklärung nicht,
kann geklagt werden.

Ob ein Fotograf in die Schule
darf, ist SN-Recherchen zufolge
Sache des jeweiligen Direktors.
Was die Anfertigung von Klas-
sen- und Schülerfotos angeht, so
ist nicht nur das Okay des Schul-
leiters erforderlich, sondern
auch grünes Licht durch die ein-
zelnen Elternvertretungen.

„Der Fotograf
machte die Fotos
definitiv ohne
einen Auftrag.“

Christoph Weinberger, Anwalt
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